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Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen an Sonn‐ und Feiertagen  

in Wuppertal‐Oberbarmen 
vom 15.05.2015 

 
 

Auf Grund des § 6 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. S. 516) in der aktuellen 
Fassung hat die Stadt Wuppertal gemäß dem Beschluss des Rates vom 11.05.2015 als 
örtliche Ordnungsbehörde für das Stadtgebiet Wuppertal die nachfolgende Verordnung 
erlassen: 
 

 
§ 1 

Verkaufsstellen für den Verkauf von Waren aller Art dürfen in Wuppertal‐Oberbarmen am 
13.09.2015 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit 
Kunden geöffnet sein: 
 

§ 2 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 

Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeit offen hält. 
 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu EUR 5.000,‐‐ geahndet werden. 

 
§ 3 

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 

_________________________ 
 

Ich bestätige, dass 
‐  die Verordnung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
‐  alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 
‐  der Wortlaut der beiliegenden Ausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 
 

_________________________ 
 

Die vorstehende Verordnung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 11.05.2015 
beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

_________________________ 
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Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens‐ und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein‐Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Ordnungsbehördliche Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form‐ und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Wuppertal, den 15.05.2015  Stadt Wuppertal 
  als örtliche Ordnungsbehörde 
  gez. 
  Peter Jung 
  Oberbürgermeister 
 

Der Stadbote 
Nr. 17/2015

Seite 
3 von 36



Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Erneute öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 15.06.-29.06.2015 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 1174 - Worderberg / Dönberger Straße - 
 
Der Bebauungsplan 1174 - Worderberg / Dönberger Straße - wurde im Zeitraum vom 20.10.-
21.11.2014 offengelegt. Aufgrund von Änderungen im Entwässerungskonzept wird der 
Bebauungsplan erneut offengelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich grenzt im Norden an die Bebauung Worderberg 11 bis 15 
sowie Dönberger Straße 169 bis 173. Im Süd-Westen schließt ein Landschaftsschutzgebiet an. 
 
Planungsziel: Entwicklung eines hochwertigen Wohnquartiers - Realisierung von ca. 10 
Einfamilienhäusern - auf einer ehemaligen Tennisplatzanlage. 
 
Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung unter der Nummer 73 B gemäß § 13a 
Absatz 2 BauGB angepasst. 
 
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 in Verbindung mit § 4a Absatz 3 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 
2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von Flüchtlingen vom 
20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), in dem angegebenen Zeitraum verkürzt zur 
Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB 
beigefügt. 
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Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen sind nur zu den Planänderungen zulässig. Stellungnahmen zu diesem 
Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen Auslegung vom 15.06.-29.06.2015 
schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-
Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 
227, vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach 
§ 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 28.05.2015 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

Der aus dem  Listenwahlvorschlag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands        
‐ CDU ‐ für die Bezirksvertretung Heckinghausen gewählte Bewerber, 
 

Herr Sascha Reitz, 
 
hat auf sein Mandat verzichtet. Der Verzicht soll sofort wirksam werden. Als Nachfol‐
gerin wird die unter der lfd. Nr. 7 der Reserveliste der CDU benannte Bewerberin 

   
Frau Christiane Sippel, 

geb. 1968 in Rotenburg an der Fulda, 
Alter Lenneper Weg 21, 

42289 Wuppertal 
 

festgestellt. 
 
Gegen  diese  Feststellung  kann  binnen  eines Monats  beim Wahlleiter  für  das  Stadtgebiet 
Wuppertal,  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42269 Wuppertal, Einspruch eingelegt werden. Der Ein‐
spruch  ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die Frist zur 
Erhebung eines Einspruchs beginnt am Tage dieser Bekanntmachung. 
 
 
Wuppertal, dem 18. Mai 2015 
 
Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
 
gez.  
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Bekanntmachung 
 
 
Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 
hier:  Wahl der Bezirksvertretung Elberfeld West 
 
Der aus dem Listenwahlvorschlag der Partei DIE LINKE ‐ DIE LINKE ‐ für die Bezirksver‐
tretung Elberfeld West gewählte Bewerber, 

Herr Rainer Simon, 
ist am 07.05.2015 verstorben.  

 
Als Nachfolger wird der unter der lfd. Nr. 2 des Listenwahlvorschlages benannte Bewerber, 
 

Herr Peter Schröer, 
geboren 1945 in Wuppertal, 

 Hoffastr. 4,  
42115 Wuppertal 

festgestellt.  
 
Gegen  diese  Feststellung  kann  binnen  eines Monats  beim Wahlleiter  für  das  Stadtgebiet 
Wuppertal,  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42269 Wuppertal, Einspruch eingelegt werden. Der Ein‐
spruch  ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die Frist zur 
Erhebung eines Einspruchs beginnt am Tage dieser Bekanntmachung. 
 
 
Wuppertal, den 22. Mai 2015 
 
Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
 
gez.  
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Bekanntmachung der Änderung der Zweckverbandssatzung für den Zweckverband 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 

 

Die Bezirksregierung hat die von der Verbandsversammlung am 12.12.2014 beschlossenen  
Änderungen der Zweckverbandssatzung zur Kenntnis genommen und gemäß § 20 Abs. 4 i. 
V. m. § 11 Abs.1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) im Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf (Nr. 17/18 vom 29.04.2015) bekannt gemacht. 

Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 11 Abs. 1 GkG hingewiesen.  
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

3010750630
3010833196
3010885030
3419820380
3422709141
3448199236

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 28.05.2015 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

3010255119
3010466757
3010744443
3010933145
3011072273
3011182833
3011323205
3011412446
3011438037
3410886935
3412585022
3416891293
4010516138

Wuppertal, den 28.05.2015 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand
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Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 
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